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IM NAMEN DER REPUBLIK!

Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch die Richterin Dr. Yoko KUROKI-HASENÖHRL über die Beschwerde des M

XXXX M XXXX , geb. XXXX , StA. Afghanistan, vertreten durch Mag. Nadja LORENZ, Rechtsanwältin in 1070 Wien, gegen

Spruchpunkt I. des Bescheids des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 17.06.2016, Zl. XXXX , nach

Durchführung einer mündlichen Verhandlung, zu Recht:

A)

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

B)

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig.

Text

Entscheidungsgründe:

I. Verfahrensgang:

I.1. Der Beschwerdeführer (im Folgenden: BF), ein Staatsangehöriger Afghanistans, reiste in das Bundesgebiet ein und

stellte am 26.04.2015 einen Antrag auf internationalen Schutz. Diesen begründete er in der Erstbefragung mit dem

Krieg und der instabilen Sicherheitslage. In der Einvernahme vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (im

file:///


Folgenden: BFA) führte er begründend aus, er sei von den Taliban bedroht worden, da er sich geweigert habe, sich

ihnen anzuschließen. Die Regierung vermute einen Anschluss des BF an die Taliban. Er werde daher auch von der

Regierung verfolgt.

I.2. Mit Bescheid vom 17.06.2016, dem BF am 28.06.2016 durch Hinterlegung zugestellt, wurde der Antrag des BF auf

internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abgewiesen (Spruchpunkt I.).

Dagegen erkannte es dem BF den Status des subsidiär Schutzberechtigten zu und erteilte ihm eine befristete

Aufenthaltsberechtigung (Spruchpunkte II. und III.).

Soweit verfahrenswesentlich führte das BFA aus, der Status des Asylberechtigten könne dem BF nicht gewährt werden,

da er sein Vorbringen nicht glaubhaft habe machen können.

I.3. Mit Verfahrensanordnung vom 20.06.2016 wurde dem BF amtswegig ein Rechtsberater zur Seite gestellt.

I.4. Nur gegen Spruchpunkt I. des unter I.3. genannten Bescheids richtet sich die Beschwerde vom 04.07.2016 wegen

Rechtswidrigkeit des Inhalts und Mangelhaftigkeit des Verfahrens, in der beantragt wurde, dem BF den Status des

Asylberechtigten zuzuerkennen, in eventu den Bescheid zu beheben und zur neuerlichen Verhandlung und Erlassung

eines neuen Bescheids an das BFA zurückzuverweisen und eine mündliche Verhandlung anzuberaumen.

In der Beschwerde wird im Wesentlichen die Beweiswürdigung des BFA bekämpft.

I.5. Am 20.07.2016 langte die Beschwerde samt dem Verwaltungsakt beim Bundesverwaltungsgericht ein und wurde

am 29.09.2017 der erkennenden Gerichtsabteilung zugewiesen.

I.6. Nach Vorhalt aktueller Länderberichte und Stellungnahmen des BF wies das Bundesverwaltungsgericht die

Beschwerde mit Erkenntnis vom 08.05.2019 (im Folgenden: Vorerkenntnis) als unbegründet ab.

I.7. Der Verfassungsgerichtshof lehnte eine Behandlung der gegen das Vorerkenntnis erhobenen Beschwerde mit

Beschluss vom 24.09.2019, E 2294/2018 ab.

I.8. Mit Erkenntnis vom 23.03.2020, Ra 2020/14/0021 hob der Verwaltungsgerichtshof das Vorerkenntnis wegen einer

Verletzung der Verhandlungspflicht auf.

I.9. In weiterer Folge wurde mit Beschluss vom 29.03.2021 ein Sachverständiger aus dem Fachgebiet Neurologie und

Psychiatrie bestellt. Dieser erstattete sein Gutachten am 05.05.2021.

I.10. Am 02.06.2021 führte das Bundesverwaltungsgericht eine öMentliche mündliche Beschwerdeverhandlung durch,

an der der BF und seine Rechtsvertretung teilnahmen. Das BFA verzichtete bereits in der Beschwerdevorlage auf die

Teilnahme an der Verhandlung. Im Rahmen der mündlichen Beschwerdeverhandlung wurde der BF im Beisein einer

Dolmetscherin für die Sprache Paschtu u.a. zu seiner Identität und Herkunft, zu den persönlichen Lebensumständen,

seinen Familienangehörigen und seinen Fluchtgründen befragt. Außerdem wurde das Gutachten erörtert und zum

Gesundheitszustand des BF eine Zeugin einvernommen.

Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:

Zur Feststellung des maßgeblichen Sachverhaltes wurde im Rahmen des Ermittlungsverfahrens Beweis erhoben durch:

-        Einsicht in den dem Bundesverwaltungsgericht vorliegenden Verwaltungsakt des BFA betreMend den BF;

insbesondere in die Befragungsprotokolle;

-        Einsicht in die in das Verfahren eingeführte Länderberichte zur aktuellen Situation im Herkunftsstaat sowie die

vom BF vorgelegten Unterlagen;

-        Einsicht und Erörterung des eingeholten Gutachtens;

-        Befragung des BF sowie einer Zeugin im Rahmen der öMentlichen mündlichen Beschwerdeverhandlung am

02.06.2021;

-        Einsicht in das Strafregister, in das Grundversorgungssystem und in das Zentrale Melderegister.

II. Feststellungen:

II.1. Zur Person des BF:

Der BF führt den Namen M XXXX M XXXX und das Geburtsdatum XXXX . Er ist Staatsangehöriger von Afghanistan und

gehört der Volksgruppe der Paschtunen und der sunnitischen Glaubensrichtung an. Seine Muttersprache ist Paschtu.

Der BF stammt aus dem Dorf P XXXX im Distrikt S XXXX in der Provinz Kunar. Dort ist er mit seinen Eltern und seinen

Geschwistern aufgewachsen. Etwa ein halbes Jahr vor seiner Ausreise hat der BF traditionell geheiratet. Der BF war in

Afghanistan als Hilfsarbeiter tätig.



Der BF leidet an einer mittelgradigen depressiven Episode mit somatischen Syndrom (ICD-10: F32.1). Er beOndet sich

deshalb seit zirka zwei Jahren in psychotherapeutischer Behandlung. Weiters leidet der BF an einem depressiven

Syndrom mit depressiver Stimmungslage, einem kohärenten Sprach- und Gedankengang mit leichter depressiver

Hemmung und Wortkargheit, deutlich negativer BeOndlichkeit, Störung der Konzentrationsfähigkeit, leichtgradiger

Antriebsverminderung und einer Ein- und Durchschlafstörung. Diese Symptomatik ist wechselhaft ausgeprägt und

könnte als reaktive Depression bezeichnet werden. Weiters ist eine posttraumatische Belastungsstörung nicht

auszuschließen, die depressive Symptomatik steht derzeit aber im Vordergrund.

Zur weiteren Behandlung seiner Krankheiten wäre neben der psychotherapeutischen Behandlung eine nervenärztliche

Behandlung mit medikamentöser Einstellung auf eine antidepressive Medikation und auf eine schlaMördernde

Medikation dringend empfehlenswert.

Der BF ist durch seine Erkrankungen nicht in seiner Wiedergabefähigkeit beschränkt. Er ist aus psychiatrischer Sicht in

der Lage, Erlebtes wiederzugeben. Seine psychischen Erkrankungen beeinträchtigen seine Gedächtnisleistung und die

zeitliche Einordnung von Ereignissen nicht. Der BF ist einvernahmefähig.

II.2. Zu den Fluchtgründen des BF:

Der BF wurde nicht von den Taliban zur Mitarbeit gezwungen. Er wurde von ihnen nicht entführt. Der BF wird von der

Regierung nicht verdächtigt, sich den Taliban angeschlossen zu haben.

Der BF hat Afghanistan weder aus Furcht vor EingriMen in seine körperliche Integrität noch wegen Lebensgefahr

verlassen.

Im Falle der Rückkehr nach Afghanistan droht dem BF, individuell und konkret, weder Lebensgefahr noch ein EingriM in

seine körperliche Integrität durch die Taliban oder durch andere Personen.

Der BF ist in Afghanistan aufgrund der Tatsache, dass er an einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet, keiner

psychischen oder physischen Gewalt ausgesetzt.

II.3. Feststellungen zur Lage im Herkunftsstaat (LIB Version 3):

II.3.1. Sicherheitslage

Die Sicherheitslage in Afghanistan ist nach wie vor volatil (UNGASC 17.3.2020). Die afghanische Regierung behält die

Kontrolle über Kabul, die Provinzhauptstädte, die meisten Distriktzentren und die meisten Teile der wichtigsten

Transitrouten. Mehrere Teile der wichtigsten Transitrouten sind umkämpft, wodurch Distriktzentren bedroht sind. Seit

Februar 2020 haben die Taliban ein hohes Maß an Gewalt gegen die ANDSF (Afghan National Defense Security Forces)

aufrechterhalten, vermeiden aber gleichzeitig AngriMe gegen Koalitionstruppen, welche in der Nähe von

Provinzhauptstädten stationiert sind - wahrscheinlich um das US-Taliban-Abkommen nicht zu gefährden. Unabhängig

davon begann IS/ISKP im Februar 2020 (zum ersten Mal seit dem Verlust seiner Hochburg in der Provinz Nangarhar im

November 2019) Terroranschläge gegen die ANDSF und die Koalitionstruppen durchzuführen (USDOD 1.7.2020). Die

Zahl der AngriMe der Taliban auf staatliche Sicherheitskräfte entsprach im Jahr 2020 dem Niveau der

FrühjahrsoMensiven der vergangenen Jahre, auch wenn die OMensive dieses Jahr bisher nicht oPziellerklärt wurde (AA

16.7.2020; vgl. REU 6.10.2020).

Die Umsetzung des US-Taliban-Abkommens, angefochtene Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen, regionale politische

Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran, Diskussionen über die Freilassung von Gefangenen,

Krieg und die globale Gesundheitskrise COVID-19 haben laut dem Combined Security Transition Command-

Afghanistan (CSTC-A) das zweite Quartal 2020 für die afghanischen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte (ANDSF) zum

„vielleicht komplexesten und herausforderndsten Zeitraum der letzten zwei Jahrzehnt“ gemacht(SIGAR 30.7.2020).

Der KonSikt in Afghanistan beOndet sich nach wie vor in einer „strategischen Pattsituation“, die nur durch

Verhandlungen zwischen der afghanischen Regierung und den Taliban gelöst werden kann (SIGAR 30.1.2020). Die

afghanische Regierung führte zum ersten Mal persönliche Gespräche mit den Taliban, inhaltlich wurde über den

Austausch tausender Gefangener verhandelt (BBC 1.4.2020). Diese Gespräche sind ein erster Schritt Richtung inner-

afghanischer Verhandlungen, welche Teil eines zwischen Taliban und US-Amerikanern unterzeichneten Abkommens

sind (TD 2.4.2020). Die Gespräche fanden vor dem Hintergrund anhaltender Gewalt im Land statt (BBC 1.4.2020; vgl.

HRW 13.1.2021), was den afghanischen Friedensprozess gefährden könnte (SIGAR 30.1.2021).

Die Sicherheitslage im Jahr 2020

Vom 1.1.2020 bis zum 31.12.2020 verzeichnete UNAMA die niedrigste Zahl ziviler Opfer seit 2013 (UNAMA 2.2021).Laut

AAN (Afghanistan Analysts Network) war 2020 in Afghanistan genausogewalttätig wie 2019, trotz des

Friedensprozesses und der COVID-19-Pandemie. Seit dem Abkommen zwischen den Taliban und den USA vom 29.



Februar haben sich jedoch die Muster und die Art der Gewalt verändert. Das US-Militär spielt jetzt nur noch eine

minimale direkte Rolle in dem KonSikt, so dass es sich fast ausschließlich um einen afghanischen Krieg handelt, in dem

sich Landsleute gegenseitig bekämpfen, wenn auch mit erheblicher ausländischer Unterstützung für beide Seiten. Seit

der Vereinbarung vom 29.2.2020 haben die Taliban und die afghanische Regierung ihre Aktionen eher

heruntergespielt als übertrieben, und die USA haben die VeröMentlichung von Daten zu LuftangriMen eingestellt (AAN

16.8.2020).

Die Taliban starteten wie üblich eine FrühjahrsoMensive, wenn auch unangekündigt, und verursachten in den ersten

sechs Monaten des Jahres 2020 43 Prozent aller zivilen Opfer, ein größerer Anteil als 2019 und auch mehr in absoluten

Zahlen (AAN 16.8.2020). Afghanistans National Security Council (NSC) zufolge nahmen die Talibanattacken im Juni 2020

deutlich zu. Gemäß NATO Resolute Support (RS) nahm die Anzahl an zivilen Opfern im zweiten Quartal 2020 um fast

60% gegenüber dem ersten Quartal und um 18% gegenüber dem zweiten Quartal des Vorjahres zu (SIGAR 30.7.2020).

Während im Jahr 2020 AngriMe der Taliban auf größere Städte und LuftangriMe der US-Streitkräfte zurückgingen,

wurden von den Taliban durch improvisierte Sprengsätze (IEDs) eine große Zahl von Zivilisten getötet, ebenso wie

durch LuftangriMe der afghanischen Regierung. Entführungen und gezielte Tötungen von Politikern,

Regierungsmitarbeitern und anderen Zivilisten, viele davon durch die Taliban, nahmen zu (HRW 13.1.2021; vgl. AAN

16.8.2020).

In der zweiten Jahreshälfte 2020 nahmen insbesondere die gezielten Tötungen von Personen des öMentlichen Lebens

(Journalisten, Menschenrechtler usw.) zu. Personen, die oMen für ein modernes und liberales Afghanistan einstehen,

werden derzeit landesweit vermehrt Opfer von gezielten Attentaten (AA 14.1.2021, vgl. AIHRC 28.1.2021). Obwohl sich

die territoriale Kontrolle kaum verändert hat, scheint es eine geograOsche Verschiebung gegeben zu haben, mit mehr

Gewalt im Norden und Westen und weniger in einigen südlichen Provinzen, wie Helmand (AAN 16.8.2020).

Zivile Opfer

Vom 1.1.2020 bis zum 31.12.2020 dokumentierte UNAMA 8.820 zivile Opfer (3.035 Getötete und 5.785 Verletzte),

während AIHRC (Afghanistan Independent Human Rights Commission) für das gesamte Jahr 2020 insgesamt 8.500

zivile Opfer registrierte, darunter 2.958 Tote und 5.542 Verletzte. Das ist ein Rückgang um 15% (21% laut AIHRC)

gegenüber der Zahl der zivilen Opfer im Jahr 2019 (UNAMA 2.2021; vgl. AIHRC 28.1.2021) und die geringste Zahl ziviler

Opfer seit 2013 (UNAMA 2.2021).

Nach dem Abkommen zwischen den USA und den Taliban dokumentierte UNAMA einen Rückgang der Opfer unter der

Zivilbevölkerung bei groß angelegten AngriMen in städtischen Zentren durch regierungsfeindliche Elemente,

insbesondere die Taliban, und bei LuftangriMen durch internationale Streitkräfte. Dies wurde jedoch teilweise durch

einen Anstieg der Opfer unter der Zivilbevölkerung durch gezielte Tötungen von regierungsfeindlichen Elementen,

durch Druckplatten-IEDs der Taliban und durch LuftangriMe der afghanischen LuftwaMe sowie durch ein weiterhin

hohes Maß an Schäden für die Zivilbevölkerung bei Bodenkämpfen ausgeglichen (UNAMA 2.2021).

Die Ergebnisse des AIHRC zeigen, dass Beamte, Journalisten, Aktivisten der Zivilgesellschaft, religiöse Gelehrte,

einSussreiche Persönlichkeiten, Mitglieder der Nationalversammlung und Menschenrechtsverteidiger das häuOgste

Ziel von gezielten AngriMe waren. Im Jahr 2020 verursachten gezielte AngriMe 2.250 zivile Opfer, darunter 1.078 Tote

und 1.172 Verletzte. Diese Zahl macht 26% aller zivilen Todesopfer im Jahr 2020 aus (AIHRC 28.1.2021).

Die von den KonSiktparteien eingesetzten Methoden, die die meisten zivilen Opfer verursacht haben, sind in der

jeweiligen Reihenfolge folgende: IEDs und Straßenminen, gezielte Tötungen, Raketenbeschuss, komplexe

Selbstmordanschläge, Bodenkämpfe und Luftangriffe (AIHRC 28.1.2021).

Während des gesamten Jahres 2020 dokumentierte UNAMA Schwankungen in der Zahl der zivilen Opfer parallel zu den

sich entwickelnden politischen Ereignissen. Die „Woche der Gewaltreduzierung“ vor der Unterzeichnung des

Abkommens zwischen den Vereinigten Staaten und den Taliban in Doha am 29.2.2020 zeigte, dass die KonSiktparteien

die Macht haben, Schaden an der Zivilbevölkerung zu verhindern und zu begrenzen, wenn sie sich dazu entschließen,

dies zu tun. Ab März wuchs dann die Besorgnis über ein steigendes Maß an Gewalt, da UNAMA zu Beginn des

Ausbruchs der COVID-19-Pandemie eine steigende Zahl von zivilen Opfern und AngriMen auf Gesundheitspersonal und

-einrichtungen dokumentierte. Regierungsfeindliche Elemente verursachten mit 62% weiterhin die Mehrzahl der zivilen

Opfer im Jahr 2020. Während UNAMA weniger zivile Opfer dem Islamischen Staat im Irak und in der Levante – Provinz

Chorasan (ISIL-KP, ISKP) und den Taliban zuschrieb, hat sich die Zahl der zivilen Opfer, die durch nicht näher

bestimmte regierungsfeindliche Elemente verursacht wurden (diejenigen, die UNAMA keiner bestimmten

regierungsfeindlichen Gruppe zuordnen konnte), im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt (UNAMA 2.2021; vgl.

AAN 16.8.2020). Pro-Regierungskräfte verursachten ein Viertel der getöteten und verletzten Zivilisten im Jahr 2020



(UNAMA 2.2021; vgl. HRW 13.1.2021). Nach den Erkenntnissen der AIHRC (Afghanistan Independent Human Rights

Commission) sind von allen zivilen Opfern in Afghanistan im Jahr 2020 die Taliban für 53 % verantwortlich,

regierungsnahe und verbündete internationale Kräfte für 15 % und ISKP (ISIS) für fünf Prozent. Bei 25 % der zivilen

Opfer sind die Täter unbekannt und 2 % der zivilen Opfer wurden durch pakistanischen Raketenbeschuss in Kunar,

Chost, Paktika und Kandahar verursacht (AIHRC 28.1.2021).

High-Profile Angriffe (HPAs)

Sowohl in den ersten fünf Monaten 2019, als auch im letzten Halbjahr 2019 führten Aufständische, Taliban und andere

militante Gruppierungen, insbesondere in der Hauptstadtregion weiterhin Anschläge auf hochrangige Ziele aus, um

die Aufmerksamkeit der Medien auf sich zu ziehen, die Legitimität der afghanischen Regierung zu untergraben und die

Wahrnehmung einer weit verbreiteten Unsicherheit zu schaMen (USDOD 12.2019; vgl. USDOD 1.7.2020). Die

Gesamtzahl der öMentlichkeitswirksamen AngriMe ist sowohl in Kabul als auch im ganzen Land in den letzten

anderthalb Jahren stetig zurückgegangen (USDOD 12.2019). Zwischen 1.6.2019 und 31.10.2019 fanden 19 HPAs in

Kabul statt (Vorjahreswert: 17) (USDOD 12.2019), landesweit betrug die Zahl 88 (USDOD 12.2019). AngriMe auf

hochrangige Ziele setzen sich im Jahr 2021 fort (BAMF 18.1.2021).

ÖMentlichkeitswirksame AngriMe durch regierungsfeindliche Elemente setzten sich fort. Der Großteil der Anschläge

richtet sich gegen die ANDSF und die internationalen Streitkräfte; dazu zählte ein komplexer AngriM der Taliban auf

den MilitärSughafen Bagram im Dezember 2019. Im Februar 2020 kam es in der Provinz Nangarhar zu einer

sogenannten ‚green-on-blue-attack‘: der Angreifer trug die Uniform der afghanischen Nationalarmee und eröMnete das

Feuer auf internationale Streitkräfte, dabei wurden zwei US-Soldaten und ein Soldat der afghanischen Nationalarmee

getötet. Zu einem weiteren Selbstmordanschlag auf eine Militärakademie kam es ebenso im Februar in der Stadt

Kabul; bei diesem AngriM wurden mindestens sechs Personen getötet und mehr als zehn verwundet (UNGASC

17.3.2020). Dieser Großangriff beendete mehrere Monate relativer Ruhe in der afghanischen Hauptstadt (DS 11.2.2020;

vgl. UNGASC 17.3.2020). Seit Februar haben die Taliban ein hohes Maß an Gewalt gegen die ANDSF aufrechterhalten,

vermeiden aber gleichzeitig AngriMe gegen Koalitionstruppen um Provinzhauptstädte – wahrscheinlich um das US-

Taliban-Abkommen nicht zu gefährden (USDOD 1.7.2020). Die Taliban setzten außerdem bei Selbstmordanschlägen

gegen Einrichtungen der ANDSF in den Provinzen Kandahar, Helmand und Balkh an Fahrzeugen befestigte

improvisierte Sprengkörper (SVBIEDs) ein (UNGASC 17.3.2020).

Anschläge gegen Gläubige, Kultstätten und religiöse Minderheiten

Nach Unterzeichnung des Abkommens zwischen den USA und den Taliban war es bereits Anfang März 2020 zu einem

ersten großen AngriM des ISKP gekommen (BBC 6.3.2020; vgl. AJ 6.3.2020). Der ISKP hatte sich an den Verhandlungen

nicht beteiligt (BBC 6.3.2020) und bekannte sich zu dem AngriM auf eine Gedenkfeier eines schiitischen Führers;

Schätzungen zufolge wurden dabei mindestens 32 Menschen getötet und 60 Personen verletzt (BBC 6.3.2020; vgl. AJ

6.3.2020).

Am 25.3.2020 kam es zu einem tödlichen AngriM des ISKP auf eine Gebetsstätte der Sikh (Dharamshala) in Kabul. Dabei

starben 25 Menschen, 8 weitere wurden verletzt (TN 26.3.2020; vgl. BBC 25.3.2020, USDOD 1.7.2020). Regierungsnahe

Quellen in Afghanistan machen das Haqqani- Netzwerk für diesen Angriff verantwortlich, sie werten dies als Vergeltung

für die Gewalt an Muslimen in Indien (AJ 26.3.2020; vgl. TTI 26.3.2020). Am Tag nach dem AngriM auf die Gebetsstätte,

detonierte eine magnetische Bombe beim Krematorium der Sikh, als die Trauerfeierlichkeiten für die getöteten Sikh-

Mitglieder im Gange waren. Mindestens eine Person wurde dabei verletzt (TTI 26.3.2020; vgl. NYT 26.3.2020, USDOD

1.7.2020). Beamte, Journalisten, Aktivisten der Zivilgesellschaft, religiöse Gelehrte, einSussreiche Persönlichkeiten,

Mitglieder der Nationalversammlung und Menschenrechtsverteidiger waren im Jahr 2020 ein häuOges Ziel gezielter

Anschläge (AIHRC 28.1.2021).

Opiumproduktion und die Sicherheitslage

Afghanistan ist das Land, in dem weltweit das meiste Opium produziert wird. In den letzten fünf Jahren entOelen etwa

84 % der globalen Opiumproduktion auf Afghanistan. Im Jahr 2019 ging die AnbauSäche für Schlafmohn zurück,

während der Ernteertrag in etwa dem des Jahres 2018 entsprach (UNODC 6.2020; vgl. ONDCP 7.2.2020). Der größte

Teil des Schlafmohns in Afghanistan wird im Großraum Kandahar (d.h. Kandahar und Helmand) im Südwesten des

Landes angebaut (AAN 25.6.2020). Opium ist eine Einnahmequelle für Aufständische sowie eine Quelle der Korruption

innerhalb der afghanischen Regierung (WP 9.12.2019); der Opiumanbau gedeiht unter Bedingungen der

Staatenlosigkeit und Gesetzlosigkeit wie in Afghanistan (Bradford 2019; vgl. ONDCP 7.2.2020).
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II.3.1.1. Kunar

Kunar liegt im Osten Afghanistans, an der afghanisch-pakistanischen Grenze. Die Provinz grenzt im Norden an

Nuristan, im Osten an Pakistan (Provinz Khyber Pakhtunkhwa), im Süden an Nangarhar und im Westen an Laghman

(NPS Kunar o.D.; vgl. UNOCHA Kunar 4.2014). Neben der Provinzhauptstadt Asad Abad ist die Provinz in die folgenden

Distrikte unterteilt: Bar Kunar (auch Asmar), Chapa Dara, Sawkay (auch Chawkay), Dangam, Dara-e-Pech (auch Manogi),

Ghazi Abad, Khas Kunar, Marawara, Narang wa Badil, Nari, Noorgal, Sar Kani, Shigal, Watapoor und Sheltan (NSIA

1.6.2020; vgl. IEC Kunar 2019, UNOCHA Kunar 4.2014, NPS Kunar o.D., OP Kunar 1.2.2017). Sheltan ist als „temporärer



Distrikt“ deOniert (NSIA 1.6.2020), was bedeutet, dass seine SchaMung nach dem Inkrafttreten der Verfassung von 2004

aufgrund von Sicherheitsbedenken oder anderen Gründen vom Präsidenten beschlossen wurde, aber seinStatus als

Distrikt vom afghanischen Parlament noch nicht genehmigt wurde (AAN 16.8.2018).

Die National Statistics and Information Authority of Afghanistan (NSIA) schätzt die Bevölkerung in Kunar im Zeitraum

2020-21 auf 499.393 Personen (NSIA 1.6.2020). Kunar wird hauptsächlich von Paschtunen bewohnt, gefolgt von Pashai

und Nuristani (NPS Kunar o.D.; vgl. OP Kunar 1.2.2017).

Eine Straße erster Ordnung verbindet Asad Abad mit Jalalabad im Südwesten sowie mit einem Grenzübergang zu

Pakistan im Nordosten. Zusätzlich führt eine Nebenstraße von Asad Abad nach Osten zur pakistanischen Grenze. Eine

weitere Straße verbindet Kunar mit Nuristan (LCA 24.4.2019). InoPzielle, befahrbare Grenzübergänge zwischen

Pakistan und Kunar gibt es in den Distrikten Sar Kani, Marawara und Nari (AAN 28.1.2020). Die Grenze zwischen

Afghanistan und Pakistan wurde im 19. Jahrhundert von den Briten gezogen, wodurch die paschtunischen Stämme

gespalten wurden. Die aufeinander folgenden afghanischen Regierungen haben die Legitimität dieser Teilung als

oPzielle Grenze, die als Durand-Linie bekannt ist, infrage gestellt. Die Bemühungen der pakistanischen Regierung,

befestigte Zäune und Kontrollpunkte entlang der Grenze zu bauen, haben afghanische Regierungsvertreter und

Gemeinden in der Region verärgert (NYT 31.7.2020; vgl. AN 16.7.2020, TN 8.6.2020, TRT 3/2.2.2020). Der Zaun trennt

Familien, die auf verschiedenen Seiten der Grenze leben (TN 8.6.2020). Scharmützel und grenzüberschreitender

Beschuss zwischen afghanischen und pakistanischen Streitkräften wurden im Jahr 2020 (RJ 19.10.2020, AN 16.7.2020,

TRT 3/2.2.2020, MENAFN 20.1.2020) und davor gemeldet (TN 8.6.2020). Im Juli 2020 starben sechs Zivilisten bei einem

solchen Ereignis (AN 16.7.2020).

In einigen Distrikten von Kunar werden illegal Edelsteine abgebaut. Die mit diesen Steinen erzielten Gewinne tragen

Berichten zufolge zur Fortsetzung des Konflikts bei (RFE/RL 24.4.2020).

Hintergrundinformationen zum Konflikt und Akteuren

Kunar gehört zu den volatilen Provinzen im Osten Afghanistans, in denen Militante des Islamischen Staates Provinz

Khorasan (ISKP) sowie Aufständische von Gruppen wie den Taliban und Al Qaida in einigen seiner unruhigen Distrikte

eine beträchtliche Präsenz haben (KP 5.3.2020). Nach Einschätzungen des Long War Journal (LWJ) befand sich der

Distrikt Chapa Dara im November 2020 unter Talibankontrolle, während die übrigen Distrikte mit Ausnahme der

Provinzhauptstadt, welche unter Regierungskontrolle stand, als umkämpft galten (LWJ o.D.). Eine andere Quelle

berichtet, dass sich ein Großteil des Distrikts Marawara seit neun Jahren unter Talibankontrolle beOndet (WP

12.7.2020).

Nach der Niederlage des ISKP in Nangarhar wurde Kunar zur verbleibenden Bastion eines geschwächten Islamischen

Staats in Afghanistan (AAN 1.3.2020; vgl. UNSC 4/2.2.2020), obwohl er auch in dieser Provinz weiterhin Verluste zu

verzeichnen hat (UNSC 4.8.2020; vgl. UNSC 27.5.2020, USDOD 1.7.2020). Schätzungen zur Stärke des ISKP in Kunar

schwankten in der ersten Hälfte des Jahres 2020 zwischen 1.000 (VOA 12.5.2020, TN 8.1.2020) und 2.100 Kämpfern

(UNSC 4.2.2020; vgl. UNSC 27.5.2020). Al Qaida ist in Kunar verdeckt aktiv (UNSC 27.5.2020; vgl. AT 14.3.2020). Tehrik-e-

Taliban Pakistan (TTP) (UNSC 27.5.2020; vgl. Dawn 14.2.2020), Jaish-i-Mohammed und Lashkar-e-Tayyiba sind ebenfalls

in der Provinz präsent (UNSC 27.5.2020).

Auf Regierungsseite beOndet sich Kunar im Verantwortungsbereich des 201. Afghan National Army (ANA) „Silab“ Corps

(USDOD 1.7.2020, KP 5.3.2020), das der NATO-Mission Train Advise Assist Command - East (TAAC-E) untersteht, welche

von US-amerikanischen und polnischen Streitkräften geleitet wird (USDOD 1.7.2020).

Jüngste Entwicklungen und Auswirkungen auf die zivile Bevölkerung

Im Jahr 2020 dokumentierte UNAMA 170 zivile Opfer (28 Tote und 142 Verletzte) in der Provinz Kunar. Dies entspricht

einem Rückgang von 34% gegenüber 2019. Die Hauptursachen für die Opfer waren Bodenkämpfe, gefolgt von

improvisierten Sprengkörpern (improvised explosive devices, IEDs; ohne Selbstmordattentate) und nicht explodierten

Kampfmitteln (unexploded ordnance, UXO) sowie Landminen (UNAMA 2.2021).

Taliban- und ISKP-Mitglieder kämpfen in Kunar sowohl gegeneinander als auch gegen die Regierungstruppen (VOA

23.12.2019; vgl. AAN 18.7.2020, VOA 20.3.2020, UNOCHA 9.3.2020). Die Taliban starteten im Frühjahr 2020 eine

OMensive gegen den ISKP (VOA 20.3.2020) und auch die US-amerikanischen sowie afghanischen Regierungstruppen

führten Operationen gegen den Islamischen Staat in Kunar durch (XI 5.8.2020b, VOA 20.3.2020, KP 5.3.2020, SaS

25.2.2.2020). Anonymen Militärvertretern zufolge halfen die US-Streitkräfte den gegen den ISKP kämpfenden Taliban,

indem sie Taliban-Einheiten, die in Kämpfe gegen den ISKP verwickelt waren nicht angriMen (VOA 20.3.2020) und

strategische LuftangriMe gegen Stellungen des ISKP im Vorfeld von AngriMen der Taliban gegen diese Stellungen

durchführten (WP 22.10.2020).



Auch wurde im Jahr 2020 über Kämpfe zwischen Regierungstruppen und den Taliban bzw. AngriMe der Taliban auf

Regierungsposten in Kunar berichtet (NYTM 1.10.2020, PAJ 22.8.2020, XI 15.8.2020b, XI 7.6.2020, GW 8.4.2020).

Darüber hinaus kam es in der Provinz zu Detonationen von Sprengfallen am Straßenrand (AnA 14.10.2020, AnA

13.2.2020b) sowie eines an einem Fahrzeug angebrachten improvisierten Sprengkörpers (vehicle-borne improvised

explosive device, VBIED) (NYTM 1.10.2020) und zu Entführungen (UNAMA 6.2020).
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